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Kurzbeschreibung:

Bauarbeit bezieht sich auf die körperliche Tätigkeit, die im Rahmen des Baus oder
der Errichtung von Gebäuden, Infrastrukturprojekten und anderen Bauprojekten
durchgeführt wird.

UVV siehe:

DGUV Vorschrift 38 - Unfallverhütungsvorschrift - Bauarbeiten

Zum Geltungsbereich dieser Unfallverhütungsvorschrift gehören Bauarbeiten und
bauliche Anlagen, wie zum Beispiel:

Aushub- und Erdarbeiten,
Errichtung und Abbau von Fertigbauelementen,
Umbau,
Maler- und Tapezierarbeiten,
Reparatur-, Abbruch- und Rückbauarbeiten,

Bauarbeiten müssen grundsätzlich von Bauleitern, also von weisungsbefugten
Vorgesetzten, geleitet werden. Darüber hinaus müssen die einzelnen Arbeiten auf
der Baustelle von Aufsichtsführenden beaufsichtigt werden, die weisungsbefugt
und sachkundig sind.

Die DGUV Vorschrift 38 fordert, dass mit dem Aufsichtführenden bzw. dessen
Stellvertretung die Verständigung in deutscher Sprache möglich sein muss.

Sollte es bei den Bauarbeitern höhere Risiken geben, dann muss der Unternehmer
fachkundige Personen mit Sicherungsaufgaben beauftragen. Daneben müssen alle
Unternehmer natürlich ihre sonstigen Pflichten erfüllen, wie etwa für persönliche
Schutzausrüstung zu sorgen oder dafür, dass Arbeitsverfahren und -mittel
sicherheitsgerecht durchgeführt werden. Es müssen die entsprechend der
Betriebsanweisung erstellt und Unterweisung durchgeführt werden.

Gruppe:   UVT-Vorschriften
Stand:      01.11.2019
Volltext:   DGUV V38

Begriff:

DGUV Vorschrift 38 - Unfallverhütungsvorschrift - Bauarbeiten

Zum Geltungsbereich dieser Unfallverhütungsvorschrift gehören Bauarbeiten und
bauliche Anlagen, wie zum Beispiel:

Aushub- und Erdarbeiten,
Errichtung und Abbau von Fertigbauelementen,

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/3794/bauarbeiten-fassung-2019?c=13
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Umbau,
Maler- und Tapezierarbeiten,
Reparatur-, Abbruch- und Rückbauarbeiten,

Bauarbeiten müssen grundsätzlich von Bauleitern, also von weisungsbefugten
Vorgesetzten, geleitet werden. Darüber hinaus müssen die einzelnen Arbeiten auf
der Baustelle von Aufsichtsführenden beaufsichtigt werden, die weisungsbefugt
und sachkundig sind.

Die DGUV Vorschrift 38 fordert, dass mit dem Aufsichtführenden bzw. dessen
Stellvertretung die Verständigung in deutscher Sprache möglich sein muss.

Sollte es bei den Bauarbeitern höhere Risiken geben, dann muss der Unternehmer
fachkundige Personen mit Sicherungsaufgaben beauftragen. Daneben müssen alle
Unternehmer natürlich ihre sonstigen Pflichten erfüllen, wie etwa für persönliche
Schutzausrüstung zu sorgen oder dafür, dass Arbeitsverfahren und -mittel
sicherheitsgerecht durchgeführt werden. Es müssen die entsprechend der
Betriebsanweisung erstellt und Unterweisung durchgeführt werden.

Gruppe:   UVT-Vorschriften
Stand:      01.11.2019
Volltext:   DGUV V38

Begriff:

DGUV Vorschrift 39 - Unfallverhütungsvorschrift mit
Durchführungsanweisungen - Bauarbeiten

Zum Geltungsbereich dieser Unfallverhütungsvorschrift gehören Bauarbeiten und
bauliche Anlagen, wie zum Beispiel:

Aushub- und Erdarbeiten,
Errichtung und Abbau von Fertigbauelementen,
Umbau,
Maler- und Tapezierarbeiten,
Reparatur-, Abbruch- und Rückbauarbeiten,

Bauarbeiten müssen grundsätzlich von Bauleitern, also von weisungsbefugten
Vorgesetzten, geleitet werden. Darüber hinaus müssen die einzelnen Arbeiten auf
der Baustelle von Aufsichtsführenden beaufsichtigt werden, die weisungsbefugt
und sachkundig sind.

Die DGUV Vorschrift 38 fordert, dass mit dem Aufsichtführenden bzw. dessen
Stellvertretung die Verständigung in deutscher Sprache möglich sein muss.

Sollte es bei den Bauarbeitern höhere Risiken geben, dann muss der Unternehmer
fachkundige Personen mit Sicherungsaufgaben beauftragen. Daneben müssen alle
Unternehmer natürlich ihre sonstigen Pflichten erfüllen, wie etwa für persönliche
Schutzausrüstung zu sorgen oder dafür, dass Arbeitsverfahren und -mittel

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/3794/bauarbeiten-fassung-2019?c=13
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sicherheitsgerecht durchgeführt werden. Es müssen die entsprechend der
Betriebsanweisung erstellt und Unterweisung durchgeführt werden.

Gruppe:   UVT-Vorschriften
Stand:      01.01.1997
Volltext:   DGUV V39

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/1486/bauarbeiten-fassung-1997?c=13
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Haftungsausschluss:

Die QHSE Akademie GmbH übernimmt keine Haftung auf Aktualität, Richtigkeit
und Vollständigkeit der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Inhalte. Dies
gilt nicht, wenn uns vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen ist.
Die Inhalte wurden von uns mit der größtmöglichen Sorgfalt und nach bestem
Gewissen erstellt. Dennoch kann die inhaltliche Richtigkeit, insbesondere bei
komplexen Themen nicht gewährleistet werden, so dass wir den Nutzern
empfehlen, bei wichtigen Informationen bei den zuständigen Stellen anzufragen
oder rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Sie können eine aktuelle Version dieses Dokumentes hier herunterladen:
https://www.qhse-lexikon.de/Stichwort.php? GUID=BE162857

Das gesamte Lexikon finden Sie hier:
https://www.qhse-lexikon.de/stichwortregister:stichwortregister
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